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VERÖFFENTLICHUNG DES RÜCKERWERBPROGRAMMS DER MAYR-
MELNHOF KARTON AKTIENGESELLSCHAFT (ISIN AT0000938204) 

 
Veröffentlichung gemäß § 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 5 VeröffentlichungsV 2018 
 
Der Vorstand der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft hat am 23. Dezember 2024 beschlossen, 
von der in der Hauptversammlung vom 24. April 2024 erteilten Ermächtigung zum Aktienrückerwerb 
Gebrauch zu machen und hat ein Programm zum Rückerwerb eigener Aktien entsprechend dem 
folgenden Rückerwerbsprogramm beschlossen. Das Rückerwerbsprogramm wird hiermit gemäß  
§ 65 Abs 1a AktG iVm § 119 Abs 9 BörseG 2018 und gemäß § 5 der VeröffentlichungsV 2018 
veröffentlicht: 
 

 Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 Z 8 AktG ist 
der 24. April 2024. 

 
 Die Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses erfolgte auf der Homepage der 

Gesellschaft am 24. April 2024. 
 

 Beginn des Rückerwerbprogramms: 3. Januar 2025; voraussichtliche Dauer bis 23. 
Dezember 2025. 

 
 Das Rückerwerbsprogramm bezieht sich auf die auf Inhaber lautende Stückaktien der Mayr-

Melnhof Karton Aktiengesellschaft (ISIN AT0000938204). 
 

 Beabsichtigt ist der Rückerwerb von insgesamt bis zu 1.000.000 Aktien, somit bis zu ca. 5% 
des Grundkapitals der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft entweder über die Börse 
oder in einem Volumen von bis zu 600.000 Aktien, somit bis zu ca. 3% des Grundkapitals der 
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, außerbörslich. 

 
 Der geringste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf EUR 10,-- je Aktie nicht 

unterschreiten; der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf EUR 80,-- je Aktie 
nicht überschreiten. 

 
 Der Rückerwerb erfolgt über die Börse und/oder unter Beachtung der aktienrechtlichen 

Beschränkungen auch außerhalb der Börse. Zweck des Rückerwerbs sind die Zwecke 
gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 24. April 2024. 

 
 Allfällige Auswirkungen auf die Börsezulassung: Keine 
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 Die Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft beabsichtigt, die Veröffentlichungspflichten 

gemäß §§ 6 und 7 der VeröffentlichungsV 2018 im Internet über die Homepage der 
Gesellschaft (https://mm.group/de/investoren/aktie/) zu erfüllen. 

 
Hinweis: Diese Veröffentlichung dient als Veröffentlichung gemäß § 5 Veröffentlichungsverordnung 
2018. Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Aktien der Mayr-Melnhof 
Karton Aktiengesellschaft und begründet keine Verpflichtung der Mayr-Melnhof Karton 
Aktiengesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Aktien 
der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft anzunehmen. 
 
 
Rückfragen richten Sie bitte an: 
Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien 
Tel.: +43 (0) 1 501 36 – 91180, E-mail: investor.relations@mm.group, Website: www.mm.group 
 


